
 

 

SEPTEMBER | OKTOBER 2017 

www.jgp.de Telefon: 09971 / 8578 - 0 

 

 
 

Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute eine neue Ausgabe unseres Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und Änderungen im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, rufen Sie uns unter 

der 09971 / 85190 an oder schreiben Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
 

Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen 

Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen wurden die Grenzen für selbstständig nutzbare 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten bestimmte Grenzen nicht überschreiten, – sog. geringwertige 

Wirtschaftsgüter (GWG) – angehoben. Danach gilt ab 1.1.2018: 

 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 

€ (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaffung 

oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. Wird von dem Recht Gebrauch 

gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 €) 

übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese 

Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer 

für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 

800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 

 

Computerprogramme: Die in den Einkommensteuer-Richtlinien genannte 

Grenze für die Behandlung von Computerprogrammen wie Trivialprogramme in 

Höhe von 410 € war an die Grenze für die Bewertungsfreiheit geringwertiger 

Wirtschaftsgüter angelehnt. Im Rahmen der nächsten Überarbeitung der 

Einkommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine Anhebung auf 800 € vorgesehen. 

 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € (bis 

31.12.2017 = 150 €) und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sammelposten 

einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht in ein 

laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € 

(bis 31.21.2017 unter 150 €) können in den Sammelposten aufgenommen 

werden und müssen nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben 

werden. 

 

ANMERKUNG: 

Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den 

Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter 

nur einheitlich ausgeübt werden kann.  

 

ÜBERLEGUNG: 

In Hinblick auf diese Neuregelungen lohnt sich – aus steuerlicher Sicht und wenn 

wirtschaftlich sinnvoll – ggf. die Beschaffung derartiger Wirtschaftsgüter in das 

Jahr 2018 zu verlagern, um damit die besseren Abschreibungsbedingungen zu 

nutzen. 

 

BR-Drs. 366/17 (Beschluss), Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen,  

§ 6 Abs. 2. S 1, § 6 Abs. 2a S 1 u. 4 EStG (DW20170815) 
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AUFWENDUNGEN FÜR EIN 

ARBEITSZIMMER BEI MEHREREN 

EINKUNFTSARTEN 

 
 

 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 

sind i. d. R. steuerlich nicht abziehbar. Dies gilt 

jedoch dann nicht, wenn für die betriebliche oder 

berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe der 

abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € im Jahr 

begrenzt. Die Beschränkung der Höhe nach gilt 

nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

bildet.  

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 25.4.2017 ist der Höchstbetrag  bei der 

Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers im 

Rahmen mehrerer Einkunftsarten – im 

entschiedenen Fall aus nicht selbstständiger und 

selbstständiger Tätigkeit – nicht nach den zeitlichen 

Nutzungsanteilen in Teilhöchstbeträge aufzuteilen. 

Er kann durch die abzugsfähigen Aufwendungen in 

voller Höhe ausgeschöpft werden. 

 

BEISPIEL:  

Ein Steuerpflichtiger nutzt ein häusliches 

Arbeitszimmer zu 50 % für nicht selbstständige 

Tätigkeiten als Zweitarbeitsplatz und zu 50 % für 

selbstständige Tätigkeiten. Für die nicht 

selbstständige Tätigkeit hat er einen Arbeitsplatz 

beim Arbeitgeber, die Kosten hierfür sind daher 

nicht abzugsfähig. Die Aufwendungen für das 

Arbeitszimmer liegen bei 1.250 € im Jahr.  

 

Nach Auffassung des BFH ist eine Aufteilung des 

Höchstbetrags in Höhe von 1.250 € unter Bildung 

von Teilhöchstbeträgen für die verschiedenen 

Einkunftsarten (50 % selbstständig und 50 % nicht 

selbstständig) nicht vorzunehmen. Der 

Steuerpflichtige kann abzugsfähige und auf 

verschiedene Einkunftsarten entfallende 

Aufwendungen insgesamt bis zum Höchstbetrag 

von 1.250 € abziehen. 

 

BFH-Urt. v. 25.4.2017 – VIII R 52/13 (DW20171004) 

 

Scheidungsverfahren 
 

Scheidungskosten nicht mehr steuerlich 

absetzbar 
 

Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits 

(Prozesskosten) sind seit der Änderung des 

Einkommensteuergesetzes im Jahr 2013 

grundsätzlich vom Abzug als außergewöhnliche 

Belastung ausgeschlossen. Das Abzugsverbot greift 

nur dann nicht ein, wenn der Steuerpflichtige ohne die 

Aufwendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage 

zu verlieren und seine lebensnotwendigen 

Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 

befriedigen zu können. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt in seiner 

Entscheidung vom 18.5.2017 zu dem Entschluss, 

dass die Kosten, die ein Ehegatte für ein 

Scheidungsverfahren aufwendet, regelmäßig nicht 

zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner 

lebensnotwendigen Bedürfnisse dienen. Hiervon 

kann nur ausgegangen werden, wenn die 

wirtschaftliche Lebensgrundlage des 

Steuerpflichtigen bedroht ist.  

 

 

Eine derartige existenzielle Betroffenheit liegt bei 

Scheidungskosten nicht vor, selbst wenn das 

Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen eine 

starke Beeinträchtigung seines Lebens darstellt. 

 

ANMERKUNG:  

Der BFH betont in seiner Pressemitteilung vom 

16.8.2017, dass er die Kosten einer Ehescheidung 

bis zur Änderung des Einkommensteuergesetzes im 

Jahr 2013 als außergewöhnliche Belastung zwar 

berücksichtigt hat. Dies ist jedoch nach der 

Neuregelung nicht länger möglich. Der Gesetzgeber 

will die Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf 

einen engen Rahmen zurückführen und 

Scheidungskosten vom Abzug als außergewöhnliche 

Belastung bewusst ausschließen. 

 

BFH-PM Nr. 53 v. 16.8.2017, BFH-Urt. v. 18.5.2017 – VI R 9/16 (DW20171014) 

 

Gemeinnützigkeit 
 

Satzung von Vereinen wegen der Gemeinnützigkeit überprüfen 

Vereine, die Frauen von der Mitgliedschaft 

ausschließen, sind nach einer Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs vom 17.5.2017 nicht 

gemeinnützig. Ihre Gemeinnützigkeit scheitert daran, 

dass sie nicht darauf gerichtet ist, „die Allgemeinheit“ 

zu fördern. 

Im entschiedenen Fall nahm eine Freimaurerloge nur 

Männer als Mitglieder auf. Deshalb sprach der BFH 

dem Verein die Gemeinnützigkeit ab. Für den 

Ausschluss von Frauen konnte der Verein keine 

zwingenden sachlichen Gründe anführen.  

 

ANMERKUNG:  

Das Urteil des BFH könnte sich auch auf Vereine wie 

z. B. Schützenbruderschaften, Männergesangs-

vereine oder Frauenchöre auswirken, die Männer 

oder Frauen ohne sachlichen Grund von der 

Mitgliedschaft ausschließen. Entsprechende 

Satzungen sollten daher überprüft und eventuell 

überdacht werden. 

 

BFH-PM Nr. 50/2017 v. 2.8.2017, BFH-Urt. v. 17.5.2017 – V R 52/15 

(DW20171005)
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„außergewöhnliche Belastungen“ 
 

Verteilung der außergewöhnlichen Belastung auf 
verschiedene Jahre 

Zu den steuerlich ansetzbaren „außergewöhnlichen 

Belastungen“ zählen u. a. Krankheitskosten 

(Arztkosten, Fahrtkosten, Zuzahlungen für 

Medikamente), sofern Ihre Krankenkasse diese 

Leistungen nicht übernimmt, Pflege- und 

Pflegeheimkosten für die eigenen Eltern, sofern die 

Pflegeversicherung diese Leistungen nicht 

übernimmt, Umbaukosten für behindertengerechtes 

Wohnen, Unterhaltskosten etc. 

 

Die Aufwendungen sind grundsätzlich in dem 

Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen, in dem 

der Steuerpflichtige sie geleistet hat. Dies bestätigte 

der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem Beschluss 

vom 12.7.2017. Auch fremdfinanzierte 

Aufwendungen – im entschiedenen Fall 

Umbaukosten für behindertengerechtes Wohnen –, 

die als außergewöhnliche Belastungen 

anzuerkennen sind, können nur im Jahr des 

tatsächlichen Abflusses, also der Verwendung der 

Darlehensmittel, berücksichtigt werden.  

 

Wirken sich außergewöhnliche Belastungen in dem 

Veranlagungszeitraum, in dem sie geleistet werden, 

mangels eines hinreichenden Gesamtbetrags der 

Einkünfte nicht aus, sieht das Gesetz – nach 

Auffassung des BFH – keine Möglichkeit vor, den 

restlichen Betrag in einen anderen 

Veranlagungszeitraum zu übertragen oder auf 

mehrere Veranlagungszeiträume zu verteilen. 

 

ANMERKUNG:  

Das Finanzgericht Saarland entschied mit Urteil vom 

6.8.2013, dass solche Aufwendungen auf mehrere 

Jahre verteilt und damit auch steuerlich 

wirkungsvoller angesetzt werden können.  

 

Inwieweit diese Entscheidung mit dem neuen Urteil 

des BFH überholt ist und inwieweit die 

Finanzverwaltung die Auffassung des BFH teilt, ist 

zzt. nicht absehbar. Bei größeren Umbaukosten kann 

überlegt werden, diese auf zwei oder mehrere Jahre 

zu strecken und in den jeweiligen 

Veranlagungsjahren zu bezahlen und dann 

entsprechend steuerlich geltend zu machen. Lassen 

Sie sich im Bedarfsfall beraten. 

 

BFH-Beschl. v. 12.7.2017 – VI R 36/15, FG Saarland, Urt. v. 6.8.2013 – 1 K 

1308/12, DW20140805, (DW20171016)

 

Sonderausgaben 
 

Sonderausgabenabzug bei der Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen 

Versorgungsleistungen in Zusammenhang mit der 

Übertragung eines mindestens 50 % betragenden 

Anteils an einer GmbH sind als Sonderausgaben 

abziehbar, wenn der Übergeber als Geschäftsführer 

tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit nach 

der Übertragung übernimmt. 

 

Nach einer zu dieser Sachlage ergangenen 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 20.3.2017 

sind Versorgungsrenten jedoch nur dann als 

Sonderausgaben abziehbar, wenn der Übergeber 

nach der Übertragung der Anteile an einer GmbH 

nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft ist. 

Voraussetzung für eine steuerbegünstigte 

Anteilsübertragung ist demnach u. a., dass der 

Übergeber seine Geschäftsführertätigkeit insgesamt 

aufgibt.  

 

Ist der Gesellschafter einer GmbH zugleich deren 

Geschäftsführer, übt er eine einem 

Einzelunternehmer oder einem Mitunternehmer an 

einer Personengesellschaft vergleichbare 

„betriebliche“ Tätigkeit aus. Diese gibt er aber nur 

dann auf, wenn er nach der Übertragung der Anteile 

an der GmbH nicht mehr Geschäftsführer der 

Gesellschaft ist. Bleibt er hingegen Geschäftsführer, 

überträgt er ausschließlich eine 

Kapitaleinkunftsquelle, deren Überlassung nach dem 

Willen des Gesetzgebers gerade nicht steuerlich 

begünstigt werden soll.  

 

BFH-Urt. v. 20.3.2017 – X R 35/16 (DW20171018) 

 

Pflichtteilsanspruch 
 

Verzicht auf Pflichtteilsanspruch vor oder nach dem Tod 
entscheidend 

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 

entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

10.5.2017, dass der Verzicht einer zu zahlenden 

Abfindung auf einen Pflichtteilsanspruch zwischen 

Geschwistern zu Lebzeiten des Erblassers der 

(ungünstigeren) Steuerklasse II unterliegt, sodass 

die Steuerklasse I dann nur noch bei einem 

Verzicht nach dem Tod des Erblassers 

anzuwenden ist. 

 

Im entschiedenen Fall verzichtete ein 

Steuerpflichtiger für den Fall, dass er durch 

letztwillige Verfügung von der Erbfolge nach seiner 

Mutter ausgeschlossen sein sollte, gegenüber seinen 

3 Geschwistern auf die Geltendmachung seines 

Pflichtteilsanspruchs gegen eine von diesen jeweils 

zu zahlende Abfindung in Höhe von 150.000 €. Dazu 

legte der BFH bereits in seinem Urteil vom 16.5.2013 

fest, dass die Zahlung der Abfindungen an den 

Steuerpflichtigen nicht als Schenkung der Mutter an 

diesen, sondern als 3 freigebige Zuwendungen der 

Geschwister an ihn getrennt zu besteuern ist. 

  

Bisher war der BFH davon ausgegangen, dass in 

derartigen Fällen für die Besteuerung der 

Abfindungen nicht das Verhältnis des 

Zuwendungsempfängers (Verzichtenden) zum 

Zahlenden, sondern dasjenige zum künftigen 

Erblasser maßgebend ist. Bei einem vor Eintritt des 

Erbfalls vereinbarten Pflichtteilsverzicht gegen 

Abfindung sind daher nach neuster Auffassung des 

BFH die erbschaftsteuerrechtlichen Vorschriften 

anwendbar, die im Verhältnis des 

Zahlungsempfängers zu den Zahlenden gelten. 

 

ANMERKUNG:  

Im Vertrauen auf die bisherige Rechtsprechung 

bereits getroffene Vereinbarungen sollten überprüft 

und eventuell den neuen Regeln angepasst werden.  

 

BFH-PM Nr. 51 v. 9.8.2017, BFH-Urt. v. 10.5.2017 – II R 25/15, u. v. 16.5.2013 – 

II R 21/11 (DW20171002)
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Betriebsrentenstärkungsgesetz 
 

Neue Regeln bei der Riester-Rente 

Das vom Bundesrat am 7.7.2017 verabschiedete 

Betriebsrentenstärkungsgesetz soll die sog. Riester-

Rente für Steuerpflichtige attraktiver machen. 

 

Zulage: Mit der Gesetzesregelung wird die 

Grundzulage ab dem 1.1.2018 von 154 € auf 175 € 

pro Jahr erhöht. Die volle Zulage erhalten 

Steuerpflichtige, wenn sie mindestens 4 % ihrer 

Einkünfte (max. 2.100 € abzüglich Zulage) pro Jahr 

in einen Riester-Vertrag einzahlen. Für jedes Kind, 

das nach dem 31.12.2007 geboren wurde, gibt es 

noch eine Kinderzulage in Höhe von 300 € pro Jahr 

und Kind (für davor geborene Kinder 185 € pro Jahr).  

Darüber hinaus können Steuerpflichtige in der 

Einkommensteuererklärung die Eigenbeiträge 

(zuzüglich der zunächst erhaltenen Zulage) als 

Sonderausgaben bis max. 2.100 €  geltend machen, 

was sich – je nach Einkommensverhältnissen – als 

günstiger im Vergleich zur bloßen Zulage erweisen 

kann.  

 

Kleinbetragsrentenabfindung: Bei einem monatlich 

geringen Rentenanspruch wird dem Anbieter das 

Recht eingeräumt, diesen mit einer Einmalzahlung zu 

Beginn der Auszahlungsphase abzufinden. Ab dem 

Veranlagungszeitraum 2018 werden diese 

Einmalzahlungen nach der sog. „Fünftelregelung“ 

ermäßigt besteuert. Ab dann können Steuerpflichtige 

wählen, ob sie die Abfindung ihrer Kleinbetragsrente 

zu Beginn der Auszahlungsphase erhalten möchten 

oder erst zum 1. Januar des darauffolgenden Jahres. 

Damit erreichen sie eine Auszahlung im Jahr des 

ersten vollen Rentenbezugs, bei dem ab dann i. d. R. 

geringere Einkünfte anfallen und die Steuerlast, die 

sich durch die Einmalzahlung ergibt, geringer ist. 

 

Grundsicherung: Riester-Renten werden zukünftig 

bei der Berechnung der Grundsicherungsleistungen 

nicht mehr voll angerechnet. Es wird ein 

Grundfreibetrag im Alter und bei Erwerbsminderung 

in Höhe von 100 € monatlich für die Bezieher dieser 

Leistungen gewährt. Ist die Riester-Rente höher als 

100 €, ist der übersteigende Betrag zu 30 % 

anrechnungsfrei. Maximal werden 202 € 

anrechnungsfrei gestellt. 

 

BMF-PM v. 21.8.2017 (DW20171008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden 
 

Steuerliche Behandlung von Spenden an politische Parteien 
und kommunale Wählervereinigungen 

Spenden: Zuwendungen an politische Parteien und 

an unabhängige Wählervereinigungen i. S. des 

Parteiengesetzes (PartG) sind bis zur Höhe von 

insgesamt 1.650 € und im Fall der 

Zusammenveranlagung bis zur Höhe von 3.300 € im 

Kalenderjahr steuerlich begünstigt. Die Ermäßigung 

beträgt 50 % der Ausgaben, höchstens jeweils 825 € 

(Unverheiratete) bzw. 1.650 € 

(Zusammenveranlagte). Der Betrag wird direkt von 

der Steuerschuld abgezogen. 

 

Beispiel: Parteifreund A spendet an seine Partei 

2.000 €. Seine tarifliche Einkommensteuerbelastung 

beträgt 15.000 €. A kann 50 % von 1.650 € steuerlich 

als Zuwendung ansetzen. Seine 

Einkommensteuerbelastung reduziert sich um 

(15.000 € – 50 % von 1.650 € =) 825 € auf 14.150 €. 

Den Restbetrag in Höhe von (2.000 € – 1.650 € =) 

350 € kann Parteifreund A als Sonderausgaben 

(siehe nachfolgend) geltend machen. 

 

Sonderausgaben: Spenden zur Förderung 

steuerbegünstigter Zwecke können – unter weiteren 

Voraussetzungen – zusätzlich mit insgesamt bis zu 

20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 4 ‰ der 

Summe der gesamten Umsätze und der im 

Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als 

Sonderausgaben abgezogen werden. 

 

Wählervereinigungen, die nicht an den 

Bundestags- oder Landtagswahlen teilnehmen, sind 

nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner 

Entscheidung vom 20.3.2017 keine Parteien i. S. des 

PartG. Demnach kommt für solche 

Wählervereinigungen der Sonderausgabenabzug 

nicht in Betracht. 

 

Verfassungsfeindliche Parteien: Am 7.7.2017 

stimmte der Bundesrat einer vom Bundestag be-

schlossenen Grundgesetzänderung und einem 

entsprechenden Begleitgesetz zu, wonach 

verfassungsfeindliche Parteien künftig keine 

staatlichen Gelder mehr erhalten. Danach kann das 

Bundesverfassungsgericht verfassungsfeindliche 

Parteien von der staatlichen Finanzierung 

ausschließen. Antragsteller eines solchen 

Verfahrens können Bundestag, Bundesrat und 

Bundesregierung sein.  

BITTE BEACHTEN SIE!  

Mit dem Entzug der staatlichen Gelder entfallen auch 

steuerliche Begünstigungen und Zuwendungen an 

diese Parteien. Der Finanzierungsausschluss gilt für 

6 Jahre, ist aber verlängerbar. 

 

Spendennachweis: Bei Spenden bis 200 € reicht ein 

„vereinfachter Nachweis“ (Einzahlungsbeleg, 

Kontoauszug oder PC-Ausdruck beim Online-

Banking). Seit dem 1.1.2017 müssen die 

Zuwendungsbestätigungen nur noch nach 

Aufforderung durch das Finanzamt vorgelegt werden.  

 

Alternativ kann der Zuwendungsempfänger die 

Zuwendungsbestätigung aber auch direkt 

elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn 

der Spender dazu bevollmächtigt. In diesem Fall 

braucht der Zuwendende keine Bestätigung über die 

Zuwendung aufbewahren. 

 

BFH-PM Nr. 45 v. 12.7.2017, BFH-Urt. v. 20.3.2017 – X R 55/14 (DW20170919), 

BR-PM v. 7.7.2017 (DW20170906) 

 

  

 



 
 

SEPTEMBER | OKTOBER 2017 5 

ERNEUT VERFASSUNGSBESCHWERDE WEGEN  

ABZUGS ZUMUTBARER BELASTUNG BEI DEN AUSSERGEWÖHNLICHEN BELASTUNGEN 

 

Krankheitskosten können nach dem 

Einkommensteuergesetz grundsätzlich als 

außergewöhnliche Belastung bei der 

Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber 

nur, so weit sie die sog. „zumutbare Belastung“ 

überschreiten. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte bereits in 

seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass es 

nicht von Verfassung wegen geboten ist, bei der 

einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung 

von Krankheitskosten als außergewöhnliche 

Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren 

Belastung zu verzichten. 

 

 

Mit Beschluss vom 23.11.2016 wurde die wegen der 

Frage der Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren 

Belastung eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht 

zur Entscheidung angenommen. 

 

Nunmehr wurde wieder eine 

Verfassungsbeschwerde eingelegt, die dort unter 

dem Aktenzeichen 2 BvR 221/17 geführt wird. Auch 

dazu hatte der BFH mit Urteil vom 29.9.2016 

entschieden, dass Krankheitskosten, die als 

außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht 

werden, um die zumutbare Belastung zu mindern 

sind.  

 

 

ANMERKUNG:  

Sollten Bescheide in diesem Punkt nicht wie bisher 

vorläufig ergehen, können betroffene 

Steuerpflichtige weiterhin den Abzug von 

Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung – 

ohne Abzug einer zumutbaren Eigenbelastung – mit 

Berufung auf das anhängige Verfahren beantragen. 

 

BVerfG-Beschl. v. 23.11.2016 – 2 BvR 180/16, BFH Urt. v. 29.9.2016 – III R 

62/13 BVerfG Az. 2 BvR 221/17 (DW20170902) 

 

 

Häusliches Arbeitszimmer 
 

Kein doppelter Abzug für die Nutzung von zwei 
Arbeitszimmern in verschiedenen Orten 

Grundsätzlich besteht ein Abzugsverbot für 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. 

Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind 

jedoch steuerlich abziehbar, wenn für die betriebliche 

oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren 

Aufwendungen ist dabei auf 1.250 € im Jahr 

begrenzt. Ein darüber hinausgehender Abzug ist nur 

möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 

der gesamten betrieblichen oder beruflichen 

Betätigung bildet. 

 

Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von einem 

objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die 

abziehbaren Aufwendungen waren hiernach 

unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen 

auf insgesamt 1.250 € im Jahr begrenzt. 

 

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 machte der 

BFH nunmehr eine Kehrtwende zugunsten der 

Steuerpflichtigen, die mit weiteren Personen ein 

häusliches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen 

Entscheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 

1.250 € im Jahr personenbezogen anzuwenden, 

sodass jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür 

bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend 

machen kann.  

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH 

aber klar, dass der personenbezogene Höchstbetrag 

für den Abzug von Aufwendungen eines 

Steuerpflichtigen auch bei der Nutzung von mehreren 

häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen 

Haushalten auf 1.250 € begrenzt ist.  

 

BFH-Urt. v. 9.5.2017 – VIII R 15/15, Das Wichtigste, April 2017, Beitrag Nr. 1, BFH-

PM Nr. 13/2017 v. 22.2.2017, BFH-Urteile v. 15.12.2016, VI R 53/12 u. VI R 86/13 

(DW20170414) (DW20170915)

 

Verlustabzug 
 

Regelung über Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften mit 
dem Grundgesetz unvereinbar 

Kapitalgesellschaften können negative Einkünfte, die 

im Veranlagungsjahr nicht ausgeglichen werden, in 

bestimmten Grenzen vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen 

Veranlagungszeitraums und der folgenden 

Veranlagungszeiträume abziehen. Werden innerhalb 

von 5 Jahren unmittelbar oder mittelbar mehr als  

25 % des gezeichneten Kapitals an einer 

Kapitalgesellschaft übertragen oder liegt ein 

vergleichbarer Sachverhalt vor (sog. schädlicher 

Beteiligungserwerb), kann die Kapitalgesellschaft die 

bis dahin nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 

negativen Einkünfte nicht mehr abziehen, soweit sie 

rechnerisch auf den übertragenen Anteil entfallen. 

Die nicht genutzten Verluste gehen anteilig unter, 

obwohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Kapitalgesellschaft durch die bloße 

Anteilsübertragung nicht verändert wird.  

 

Für diese Ungleichbehandlung fehlt es nach einem 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 

29.3.2017 an einem sachlich einleuchtenden Grund.  

 

ANMERKUNG:  

Der Gesetzgeber hat bis zum 31.12.2018 für die Zeit 

vom 1.1.2008 bis 31.12.2015 – also für den Zeitraum 

bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung zum 

fortführungsgebundenen Verlustvortrag (Einführung 

mit Wirkung ab 1.1.2016) – den festgestellten 

Verfassungsverstoß zu beseitigen. Kommt er dieser 

Verpflichtung nicht nach, tritt am 1.1.2019 im Umfang 

der festgestellten Unvereinbarkeit rückwirkend auf 

den Zeitpunkt seines Inkrafttretens die Nichtigkeit der 

Regelung ein. 

 

BVerfG-PM Nr. 34/2017 v. 12.5.2017, BVerfG-Beschl. v. 29.3.2017, 2 BvL 6/11 

(DW20170916)
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Erbschaftsteuerlicher Pflegefreibetrag 
 

Unterhaltspflicht steht Pflegefreibetrag bei der Erbschaftsteuer 

nicht entgegen 

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 10.5.2017 steht eine gesetzliche 

Unterhaltspflicht zwischen Personen, die in gerader 

Linie miteinander verwandt sind, der Gewährung des 

erbschaftsteuerlichen Pflegefreibetrags nicht 

entgegen. Hat ein Kind einen pflegebedürftigen 

Elternteil zu Lebzeiten gepflegt, ist es berechtigt, 

nach dem Ableben des Elternteils bei der 

Erbschaftsteuer den sog. Pflegefreibetrag in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Da Pflegeleistungen üblicherweise innerhalb der 

Familie, insbesondere zwischen Kindern und Eltern 

erbracht werden, liefe die Freibetragsregelung bei 

Ausschluss dieses Personenkreises nahezu leer. 

 

 

ANMERKUNG:  

Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht 

gewährt, wenn der Erbe dem Erblasser gegenüber 

gesetzlich zur Pflege oder zum Unterhalt verpflichtet 

war. Der Entscheidung des BFH kommt im Erbfall 

wie auch bei Schenkungen große Praxisrelevanz zu. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der Erbe 

den Pflegefreibetrag nach dem Urteil auch dann in 

Anspruch nehmen kann, wenn der Erblasser zwar 

pflegebedürftig, aber z. B. aufgrund eigenen 

Vermögens im Einzelfall nicht unterhaltsberechtigt 

war. 

 

BFH-PM Nr. 43/2017 v. 5.7.2017, BFH-Urt. v. 10.5.2017 – II R 37/15 

(DW20170901) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
 

Kirchensteuer und Kirchgeld verstoßen nicht gegen die 

Europäische Menschenrechtskonvention 

Einige Kirchen und Religionsgemeinschaften sind 

nach deutschem Recht berechtigt, von ihren 

Mitgliedern Kirchensteuern und/oder ein besonderes 

Kirchgeld zu erheben. Das besondere Kirchgeld wird 

indirekt auch von Nicht-Kirchenmitgliedern erhoben 

und als „Strafsteuer“ angesehen. Bei Eheleuten 

erfolgt die Bemessung auf Grundlage des 

gemeinsamen Einkommens im Fall der 

Zusammenveranlagung der Eheleute zur 

Einkommensteuer.  

 

In einem vor dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) am 6.4.2017  

ausgetragenen Rechtsstreit beschwerten sich 

Steuerpflichtige teils darüber, dass sie zur Zahlung 

des besonderen Kirchgeldes für ihren Ehepartner 

herangezogen wurden, ohne selbst Mitglied einer 

Kirche zu sein, teils darüber, dass sie auf die 

finanzielle Unterstützung durch den Ehepartner 

angewiesen waren, um das Kirchgeld bezahlen zu 

können und damit in der Ausübung ihrer 

Religionsfreiheit vom Ehepartner abhängig waren. 

Des Weiteren monierten sie, dass sie zur Zahlung 

einer unverhältnismäßig hohen Kirchensteuer 

verpflichtet wurden, weil bei der Bemessung 

derselben auch das Einkommen des Ehepartners 

zugrunde gelegt wurde.  

 

Der EGMR stellte dazu in seiner Entscheidung 

einstimmig fest, dass keine Verletzung der gerügten 

Rechte aus der Europäischen 

Menschenrechtskonvention vorlag; ein Verstoß 

dagegen also nicht erfolgt. Nur Ehegatten, die die 

getrennte Veranlagung wählen, können in einem 

solchen Fall die Zahlung vermeiden. 

 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Entscheidung v. 

6.4.2017 – 10138/11, 16687/11, 25359/11, 28919/11 (DW20170911) 

 

 

Berufliche Fort- und Weiterbildungsleistungen 
 

Deutschkurs für Flüchtlinge sind i.d.R. lohnsteuerfrei 

Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des 

Arbeitgebers führen nicht zu (steuerpflichtigem) 

Arbeitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im 

ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers durchgeführt werden.  

 

Bei Flüchtlingen und anderen Arbeitnehmern, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, sind 

Bildungsmaßnahmen zum Erwerb oder zur 

Verbesserung der deutschen Sprache dem ganz 

überwiegenden betrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers zuzuordnen, wenn der Arbeitgeber die 

Sprachkenntnisse in dem für den Arbeitnehmer 

vorgesehenen Aufgabengebiet verlangt. Diese 

Auffassung vertritt das Bundesfinanzministerium in 

seinem Schreiben vom 4.7.2017. Arbeitslohn ist nur 

dann anzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte 

für den Belohnungscharakter der Maßnahme 

vorliegen. 

 

BMF-Schr. v. 4.7.2017 – IV C 5 – S 2332/09/10005 (DW20170904) 
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Umsatzsteuergesetz 
 

Bundesfinanzhof zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht für 

Fahrschulen 

Unterrichtsleistungen für den Erwerb der 

Fahrerlaubnisklassen B (Pkw-Führerschein) und C1 

sind nach nationalem Recht umsatzsteuerpflichtig. 

Fahrschulen sind nach dem Umsatzsteuergesetz 

keine allgemeinbildenden oder berufsbildenden 

Einrichtungen.  

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt aber an der 

Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von 

Fahrunterricht zum Erwerb der genannten 

Fahrerlaubnisklassen. Nach der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 

gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist Unterricht, 

den sog. anerkannte Einrichtungen oder Privatlehrer 

erteilen, von der Umsatzsteuer zu befreien.  

Mit Beschluss vom 16.3.2017 hat der BFH dem 

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) daher 

die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit 

steuerfreie Leistungen erbringen. Damit soll geklärt 

werden, ob der Fahrschulunterricht aus Gründen des 

Unionsrechts umsatzsteuerfrei ist.  

 

Im entschiedenen Fall bejaht der BFH den 

Unterrichtscharakter der Fahrschulleistung. Die 

zusätzlich erforderliche Anerkennung kann sich 

daraus ergeben, dass der Unterrichtende die 

Fahrlehrerprüfung nach dem Gesetz über das 

Fahrlehrerwesen abgelegt haben muss. Des 

Weiteren kommt auch eine Steuerfreiheit als 

Privatlehrer in Betracht. Die Auslegung der Richtlinie 

sei aber zweifelhaft, sodass eine Entscheidung des 

EuGH einzuholen sei. 

 

ANMERKUNG:  

Die nunmehr vom EuGH zu treffende Entscheidung 

ist von erheblicher Bedeutung für die 

Umsatzbesteuerung aller Fahrschulen in der 

Bundesrepublik Deutschland. Sollte er eine 

Steuerfreiheit bejahen, wird sich die Anschlussfrage 

stellen, ob Fahrschulen den sich hieraus 

ergebenden Vorteil zivilrechtlich an ihre Kunden 

durch eine geänderte Preisbildung weitergeben. 

 

BFH-PM Nr. 49 v. 26.7.2017, BFH-Beschluss v. 16.3.2017, V R 38/16 

(DW20170920) 

 

 

Unternehmer 
 

Bearbeitungsgebühr für Unternehmerdarlehen 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass 

von Banken vorformulierte Bestimmungen über ein 

laufzeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt in 

Darlehensverträgen, die zwischen Kreditinstituten 

und Unternehmern geschlossen wurden, unwirksam 

sind. 

 

SACHVERHALT:  

In beiden Verfahren waren die Darlehensnehmer 

Unternehmer. Die mit den jeweiligen Banken 

geschlossenen Darlehensverträge enthielten 

Formularklauseln, wonach der Darlehensnehmer ein 

laufzeitunabhängiges „Bearbeitungsentgelt“ zu 

entrichten hat. Gegenstand der Klagen ist die 

Rückzahlung dieses Entgelts, weil die angegriffenen 

Klauseln nach Ansicht der Darlehensnehmer 

unwirksam sind. 

 

ENTSCHEIDUNG:  

Der BGH erklärte die angegriffenen Klauseln für 

unwirksam: 

 Die streitigen Klauseln halten einer 

Inhaltskontrolle nicht stand. Soweit die beklagten 

Banken die Vereinbarung laufzeitunabhängiger 

Bearbeitungsentgelte mit einem entsprechenden 

Handelsbrauch gerechtfertigt haben, stützt ihr 

Sachvortrag das Bestehen eines solchen 

Handelsbrauches nicht. 

 Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich 

auch nicht mit Besonderheiten des 

kaufmännischen Geschäftsverkehrs 

rechtfertigen. Dass ein Unternehmer 

möglicherweise eine sich aus verschiedenen 

Entgeltkomponenten ergebende 

Gesamtbelastung besser abschätzen kann als 

ein Verbraucher, belegt nicht die 

Angemessenheit der Klausel bei Verwendung 

gegenüber Unternehmern. Denn die 

Inhaltskontrolle soll vor Klauseln schützen, bei 

denen das auf einen gegenseitigen 

Interessenausgleich gerichtete dispositive 

Gesetzesrecht durch einseitige 

Gestaltungsmacht des Klauselverwenders außer 

Kraft gesetzt wird. 

 Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

Kreditinstitute gegenüber Unternehmern keine 

solche einseitige Gestaltungsmacht in Anspruch 

nehmen könnten. Auf ein gesteigertes 

wirtschaftliches Verständnis von Unternehmern 

kommt es bei den vorliegenden Klauseln nicht 

an, weil sie von einem Verbraucher ebenso wie 

von einem Unternehmer ohne Weiteres zu 

verstehen sind. 

 

HINWEIS:  

Bereits zuvor hatte der BGH vorformulierte 

Bearbeitungsgebühren bei Verbraucherdarlehen und 

Darlehensgebühren bei Bausparverträgen für 

unzulässig erklärt. Jetzt gilt dies auch für 

Kreditverträge zwischen Banken und Unternehmern. 
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Sozialversicherungsbeiträge 

 KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

Telefax:    09971 8519-19 

eMail:       cham@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

Telefax:    09441 6765-20 

eMail:       info@ra-sedlmaier.de 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

Telefax:    09942 9471-10 

eMail:       viechtach@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstraße 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 9459 121 

Telefax:    0941 9459 1299 

eMail:       regensburg@jgp.de 

 

BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2010 = 100 

 

2017 

Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; April = 109,0; März = 109,0;  

Februar = 108,8; Januar = 108,1; 

 

2016 

Dezember = 108,8; November = 108,0; Oktober = 107,9; September = 107,7;  

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 

 

 
 
 
 
Stand: 26.09.2017

 
Quellen: Das Wichtigste (September – Oktober 2017), Ernst Röbke Verlag | Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger  Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von Haftung 

ausgeschlossen ist. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 

 
SteuerNEWS 


